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Amt Brück
Beratung Elternbeitragssatzung, Einkommensbegriff, § 9 der El-
ternbeitragssatzung
LK Potsdam-Mittelmark Rundschreiben vom 01.07 2024 
(Wunsch- und Wahlrecht)

Sehr geehrter Herr Nissen,

ich komme zurück auf die oben bezeichneten Angelegenheiten und 

danke Ihnen zunächst vielmals für Ihre Geduld.

I. Zu § 9 der Elternbeitragssatzung

1. Anliegend übersende ich Ihnen einen Formulierungsvorschlag 

für eine Neufassung des § 9 der Elternbeitragssatzung. Der For-

mulierungsvorschlag berücksichtigt die derzeit geltende Fas-

sung des Einkommensbegriffs nach § 2a KitaG. Ich bitte insoweit 

zu beachten, dass § 2a KitaG in seiner aktuellen Fassung im 

Zuge des sog. „Brandenburg-Pakets“ eingeführt wurde, wel-
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ches zum 31.12.2024 ausläuft. Ob der in § 2a KitaG definierte Einkommensbe-

griff auch über den 31.12.2024 hinaus Wirkung entfaltet oder das Kita-Gesetz 

bis dahin erneut novelliert wird, ist derzeit nicht absehbar. Es kann somit sein, 

dass zum Jahreswechsel abermals eine Neuregelung des Einkommensbegriffs 

erforderlich wird.

2. Ferner erlaube ich mir folgende Hinweise zu empfehlenswerten Änderungen 

über § 9 der Satzung hinaus, da diese ebenfalls in einen Zusammenhang zur 

Definition des Einkommensbegriffs stehen. Ich bitte jedoch zu beachten, dass 

ich absprachegemäß keine vollständige Überprüfung des Satzungstextes vorge-

nommen habe. 

a) § 7 Abs. 1 Z. 4 der Satzung: Dem Wortlaut des § 17 Abs. 2 S. 1 KitaG nach ist das 

Alter kein Bemessungskriterium für den Elternbeitrag. In der Rechtsprechung ist 

dagegen eine Differenzierung nach Betreuungsart (Krippe, Kita, Hort) aner-

kannt. Dieses Kriterium unterscheidet mittelbar ebenfalls nach dem Alter der 

Kinder. Ich empfehle insoweit eine Änderung des Kriteriums Alter hin zu Betreu-

ungsart.

b) § 7 Abs. 4 der Satzung: Im Hinblick auf § 2a Abs. 4 S. 3 und 4 KitaG ist in der 

Satzung zu ergänzen, dass im Fall des Wechselmodells die zunächst getrennt 

ermittelten Einkommen dann zu addieren sind und das Elterneinkommen für die 

Beitragsbemessung bilden.

c) § 8 Abs. 3 und 4 der Satzung: Anstelle der konkreten Bezugnahme zu Beitrags-

befreiungstatbeständen im KitaG empfehle ich einen pauschalen Verweis dahin-

gehend, dass gesetzliche Beitragsbefreiungstatbestände von der Elternbeitrags-

satzung unberührt bleiben. Dadurch vermeiden Sie Anpassungsbedarf im Fall 

von Gesetzes-Änderungen.


